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Bad Homburg o. d. H , den 22. Januar 1918.

Die Vornahme der Hauskollektei« Jahre 1918 betr.
Im Anschluß an die Bekanntmachung vom 20. Januar

1906, Kreisblatt Nr . 13, dringe ich nachstehend den von der
evangelischen Stelle für Hauskollektenordnung für das

Jahr 1918 für den hiesigen Kreis festgesetzte Plan den
beteiligten Ortspolizeibehörden des Kreises mit dem An¬
der Kollekten in den einzelnen Kirchspielen bestimmten
Zeiten ein Spielraum von je drei Tagen für den Beginn
Zeiten ein Spielraum von je drei Tavgn für den Beginn
nnd die Beendigung der Sammlung Vorbehalten bleibt.

Kreis Odertaunus.

Sammel- Anfangstermin der Kollekete für
St Kirchspiele zeit Tage

RV. P. 8. EW. Sch. R. HD. C. VF.

1. Kvrppern . . . . 2 24.13. 26/5. 9/6. 10./11. 27./10. 6./10. 17./ 2.
i

14./ 4.
2. Frikdrichsdors . . . 1 26 ./3. 28 ,/5. 1I ./6. 13./11. 29 ./10. 8./10. 19./ 2. 16./ 4.
8. Seulberg . . . . I 27 ./3. 29 -/5. 12./6. 14./11. 30 ./10. 9./10 20 ./ 2. 17./ 4,
4. Gonzenheim . . . I 28./3. 30 ./b. 12./6. 15./11. 31/10. 10/10. 21./ 2. 18./ 4,
5. Bad Homburg v. d. H. 8 29 ./S. 31/5. 13./6. 16./11. 1./11. 11./IO 2./ 3. 26 ./ 4.
6. Dornholzhausen . . V, 6/4. 9.16. 20./6. 25./11. 9./11. 19.,10. 3./ 3. 27./ 4.
7. Oberstedten > . . 1 6/4. 9./6. 2I ./6. 25 ./11. 10./11. 19./10 3./ 3. 27./ 4.
8. Oberursel . . . . 3 7./4. 10./6. 24/6. 23 / 8. iu 8. 20/10. — 20 / 1. 30./ 4.
S. Eronberg . . . . 8 10./4. 14./6. 27./6. 27 ./ 8. 14./ 8. 24/10. — 24 ./ 1. 3./ 5.

10. Kdnigstein . . . . 1 11./4. 15/6. 28./6. 30 ./ 8. 17./ 8 27 ./10. — 25 / 1. 4./ 5.
11. Neuenhain . . . . 2 ' /, 14./4. 17./6. 29./6. 31 ./ 8. 18./ 8. 28 ./10. — 28 ./ 1. 1.1 5.
12. Eppstein . . . . 2 16./4. 19./6. 2./7. 3 ./ 9 21./ 8. 30 ./10. 31 ./ 1. 10./ 5.

Die am Kopf angegebenen Zeichen' haben folgende Be¬
deutung:

a) bei allen Einwohnern:
1. BW. Mindenanstalt in Wiesbaden.
2. Sch. Jdiotenanstalt in Scheuern.
3. VF. Verein Friedrichsheim in Frankfurt a . M.

l>) bei den eoangelischen Einwohner « :
4.  RV . Rettungshausverband.
5. v . Diakonissen - Mutterhaus , Ptulinenftist in Wies¬

baden.
0. B. Bethel.
7. kt. evang . Rettungshaus in Wiesbaden.
8. UV. Herborn -Di llenbnrger Erziehungsverein (im De¬

kanat Homburg ) .
9. C. Erziehungsverein der Kreissynode Eronberg (im

Dekanat EroNberg ) .
Die Kollekten-Erhebung bei den evangelischen Einwoh¬

nern des Konf.-Dezirks Wiesbaden ist weiter festgesetzt
worden : _

Diejenigen Magistrate der Stckdte und Herren Bürger¬
meister der Landgemeinden , welche mit der Einreichung
der Nachweisung über die „Kreisabgaben " Verfügung
K. A I 186 vom 9. Januar d. Js . noch im Rückstand find,
ersuche ich um umgehend« Erledigung.

Bad Homburg v. d. H . den 21. Januar ISIS.
Qm Borsttzeade de» Kreisansschufie».

S. » . Ggrn1 » H.

») im Dekanatsbezirl Hombnrg:
für den Eustav -Adolf-Berein '«mf den Monat Januar 1918,
für den Herborn -Di llenburger Erziehungsverein auf den

Monat Februar 1918,
für den evang . kirchlichen Hilfsverein auf den Monat

März 1918,
für den Diakonie -Verein auf den Monat August 1918.

h) im Dekaaatsbezirk Eronberg:
für den Gustav -Adolf-Verein auf den Monat Febr . 1918,
für den evang . kirchlichen Hilfsverein auf den Monat

März 1918,
für den Diakonie -Verein auf den Monat Juli 1918.

Die in den Gemeinden des vormaligen Amtsbezirks
Königstein bei allen Einwohnern zu erhebende Hauskol¬
lekte zu Gunsten des NassauifchenZentral -Waisenfonds fin¬
det im Monat November 1918 statt.

De, König!. Landrnt.
I . V .: Setzepfandt.

Diejenigen Standsämter , welche mit Erstattung der
Kosten für die alphabetischen Namensverzeichnisse zu den
Standesregistern für 1918 im Rückstände sind, ersuche ich
um baldige Zahlung der rückständigen Beträge (s. Kreis»
blatte Nr . 1) .

Bad Hombnrg». d. H., 21. Januar 1918.

De, Vorsitzende des Kreisansschnffe».
I . 33.: « . «arni - r.



Den Heldentod starb am 21. ds. Mts. im Alter von
24 Jahren unser innigstgeliebter, herzensguter , treuer älte¬
ster Sohn und Bruder

Richard Paul Neiß
Leutnant der Reserve

Inhaber des Eis. Kreuzes II. Klasse.

Um herzliehe Teilnahme bitten

Bad Homburg v. d. H., den 25. Januar 1818.

Erster Stadtsekretär Louii Neiß und Frau

Fritz Neiß Stud . med., Samt. Unteroffz. im
Ersatz-Satin . Nr. 80 Wiesbaden

Wilhelm Neiß Unteroffizier u. Offiz. Aspirant
im Landw. Fuß Artill. Satin. Nr. 8 z. Zt.

im Felde.

Beileidsbesuche dankend verbeten

Verordnung
betr Höchstpreise für Fleisch.

Auf Grnud der Verordnung des BuudeSrats vom 21. August 1916 )R. G. Bl.
S . 941) über die Regelung des Fleischverbrauchs in Verbindung mit den Vorschriften des
BundeSratS vom 25. September / 4. November 1915 (R. G. Bl. S . 607 und 728)
b,tr . die Errichtung von PreiSprüfungßstellen und die Bersorgungsregrlung wird für den
Bezirk der Stadt « ad Homburg v. d. Höhe folgendes bestimmt:

8 1.
Der g 1 der Verordnung ded Magistrats vom 19. Mai 1917 erhält folgenden

Wortlaut:

Der Pret» für ein Pfund darf bei Abgabe an den Verbraucher die
nannten Beträge nicht übe»steigen:

1. Rindfleisch
Suppen- und Bralfleifch
Zunge an der Zungengabel guter abgefchnitten ohne Knochen
Mz und Nieren
Ochfevschwanz
Hirn 2 . Kalbfleisch
Kalbfleisch mit Knochenbeilage 33'/, °/, einschl. der eingewachsenen
Knochen
Leber und Milcher
KalbSfüste
Kalbdkops je nach Grvhe

I . Hammelfleisch
Fleich von Schafen und Hammeln mit 25*/, Knochendeilage einschl.
der eingewachfenen Knochen4 . Schwsinefleisoh
Höchstpreise werden nicht festgesetzt.5. Wurst

nachstehend qee

P. Pfd.
2,20 Mk.
4,- Mk.
1,40 Mk.
1,40 Mk.
1,50 Mk.

2,20 Mk.
2,50 Mk.
0,40 Mk.
3- 4 Mk.

2,20 Mk.

Blut- und Leberwurfl 2,20 Mk.
Fleischwurst und Preßkopf 2,50 Mk.

8 2.
ES ist verboten Fleisch ohne Knochen abzugeben.

8 3. -
Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

8 4-
Die Verordnung de» Magistrat» oom 16. Oktober 1917 wird aufgehoben.
Bad Homburg v. d. Höhe, den 24. Januar 1918.

Der Magistrat.
L « b r e.

Abgabe von Fleisch und Margarine.
ES gelangen folgende Lebensmittel zur Verteilung:
1) Frisches Fleisch 150 Gramm und 50 Gramm Warft am

26. d4. MSt . gegen Ablieferung der Fleischmarken Nr . 8— 10 bezw.
2—5 für die Zeit vom 21.—27. ds. MtS.

2) Margarine 50 Gramm zum Preise von 20 Pfg . auf Ab¬
schnitt der Butter - und Margarinekarte für die Zeit vom 28. Januar
biS 3? Februar und zwar am:
Montag , den 28. Jan . f. Einwohner m. d. Anfangsbuchstaben A—T
Dienstag , den 29 . „ „ „ „ „
Mittwoch , den 30. „ „ „ „ // . t

Die Abtrennung der Marke von der Karte geschieht ber der Zahl¬
ung in den städtischen Verkaufsstellen . Die Lebensmittelkarte 1 ist mit-
vorzulegen.

Bad Homburg v. d. H., den 25. Januar 1918.
Der Magistrat.

Lebensmittelversorgung.



tffTanutmadrtniff betreffend WCbgaBe von {fettet *.
Auf Grund der Verordnung zur Ergänzung der Be¬

kanntmachung über die .Errichtung von Preis -prüfung sstel-
len und die Bersorgu -ngsregelung vom 25. Septbr . 1915
(RGBl . 6 . 607) und vom 4. November 1915 (RGBl.
6 . 728) in Verbindung mit der Verordnung über die Re¬
gelung des Fleischverbrauchs und den Handel mit Schwei¬
nen vom 21. August 1916 in der Fassung vom 19. Oktober
1917 (RGBl . 949) und der dazu erlassenen Ausführungs-
an-weisungen wird für den Umfang des Regierungsbezirks
Wiesbaden folgendes verordnet:

Ziffer 9 der Bekanntmachung vom 2. November 1917
(B II 1287) wird aufgehoben , an deren Stelle treten fol¬
gende Vorschriften:

Die bisherige Freigabe von Ferkeln bis 15 Kilogramm
Lebendgewicht zur Schlachtung wird aufgehoben , ebenso
die markenfreie Abgabe des Ferkelfleisches. Von jetzt -ab
unterliegen die Schlachtungen von Ferkeln und die Ver¬
wendung von Ferkelfleisch wieder den allgemeinen Be¬
stimmungen der Verordnung über die Regelung des
Fleischverbrauchs und den Handel mit «Schweinen vom
19. Oktober 1917 (RGBl . S . 949) . Hiernach darf die
Schlachtung von Ferkeln nur auf Grund der vorgeschriebe-
nen Schlachtgenvhmigung des Kommunalverbandes -er¬
folgen . Das Ferkelfleisch wird zum vollen Gewicht auf
die Fleischkarten angerechnet.

Ferkel bis zu 15 Kilogramm Lebendgewicht dürfen in
gleicher Weife wie Läuferschweine bis zu 25 Kilogramm
Lebendgewicht (Ziffer 2 der Bekanntmachung vom 2. No¬
vember 1917) ohne besondere Genehmigung zu Zucht- oder
Maftzwecken an Landwirte oder Selbstversorger verkauft
werden . -Soweit ste nicht nachweislich, zu Zucht- oder
Maftzwecken verkauft -werden , müssen sie an die Mitglieder
des Viehhandelsverbandes veräuhert werden , welche sie
den Kreissammelstellen -des Diehhandelsverbandes zuzu-
führen haben . Die Ferkel dürfen -auch unmittelbar an die
Kreissammelstellen des Viehhandelsverbandes veräuhertwerden.

Für Schlachtferkel bis zu 15 Kilogramm Lebendgewicht
wird der Höchstpreis ab Stall auf 1,10 Mark für Vs  Kilogr.
Lebendgewicht festgesetzt.

Vorstehende Bestimmungen treten mit der Veröffent¬
lichung in Kraft.

Frankfurt «. M .. 19. Januar 1918.

Königlich« Bezirksfleischst«lle für den
Regierungsbezirk Wiesbaden.

Veröffentlicht.

»ad Homburg v. d. H.. 23. Januar 1918.

»er Vorsitzende de, Kreisausschusie».
I . V . : A. Garnier.

Verordnungen re. der Zentralbehörden.

Die Firma Heime u. Hans Herzfeld in Halle a . S.
hat bei der Technischen- Auffichtskommission für die Unter-
ifuchnngs- und Prüfstelle des Deutschen Azetylenvereins
den Antrag auf Befreiung ihrer Azetylenap -parote von
der Vorschrift der Ziffer 11 Abs. 3 der Technischen Grund¬
sätze für den Bau von Azethylenanlagen (Anlage zu § 2
der Azetylenverordnung ) über Anordnung eines besonde¬
ren Wäschers gestellt. Die Bauart der Apparate ent¬
spricht der Bauart der durch meinen Erlass vom 22. März
d. Js . — III . 1761 —-unter Typennummer I 43 und A 1
zugelassenen Apparate . In dem Entwickler der Apparate
ist über jedem Karbidbehälter ein Wasserverschluh einge¬
baut , der das auffteigende Gas in einzelnen Blasen durch
das Kühlwasser leitet und so ein Waschen des Gases be¬

wirkt . Ferner ist die in Ziffer 11 Abs. 2 der Technischen
Grundsätze angegebene Grenzzahl «seinerzeit gewählt wor¬
den, um den Ausdruck „Ortszontralen " technisch zu um¬
schreiben: sie war daher ursprünglich für Beleuchtungs¬
anlagen gedacht. Die Technische Auffichiskommission hat

> hiernach den Antrag der Firma in Beschränkung auf
! Schweihanlagen befürwortet.

Ich genehmige daher auf Grund des § 28 der Azetylen¬
verordnung allgemein , -dass die Azetylenschweihapparate
der Firma von der bezeichneten Bauart mit mindestens
300 I -Stundenleistung von der angegebenen Vorschrift be¬
freit bleiben . Die tn Ziffer 11 Abs. 3 der Technischen
Grundsätze weiter enthaltene Bestimmung über Anord¬
nung zweier umschaltbarer Reinigungsanlagen und die
allgemeine Vorschrift über Anordnung einer Wasservor¬
lage (Ziffer 13 der Technischen Grundsätze) wird von der
Ausnahmebewilligung nicht berührt.

Ich ersuche, die Gewerbeauffichtsbeamten und Orts»
Polizeibehörden auf die erteilte Ausnahme hinzuweisen.
Für die Gewerheauffichtsbeamten find lleberdrucke bei-
geftigt.

Berlin  W . 9, 20. Dezember 1917.

Der Minister für Handel and Gewerbe.

Wird veröffentlicht.

«ad Homburg v. d. H.. 23. Januar 1918.

Der Kgl. Landrat.
I . B .: Setzepfandt.

Bekanntmachungen des Kgl. Regierungspräsidenten.

Auf Grund der 88 6, 12 und 13 der Allerhöchsten Ver¬
ordnung «über die Polizeiverwaltung in den neu erworbe¬
nen Lndesteilen vom 20. September 1867 (GS . iS. 1529)
in Verbindung mit den 88 137, 139 des Gesetzes -über die
allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (GS.
S . 195) wird mit Zustimmung des Bezirksausschusses, im
Einvernehmen mit der zuständigen - Königlichen und Gross-
herzoglichen Eisenbahndirektion zu Mainz und-der Königl.
Eisenbahndivektion zu Frankfurt a . M . verordnet , was
folgt:

§ 1.
Der 8 10 meiner Polizeiverordnung vom 31. Juli 1918

betreiffend die mit Maschinen betriebenen Strassenbahnew
(städt . Strahenbahnen und diesen ähnliche Kleinbahnen)
des Regierungsbezirks Wiesbaden betreffend das Rauchen
sowie das Mitbringen brennender Zigarren oder Ziga¬
retten auf den Auhenplätzen , in den Wagen bezw. Wagen¬
abteilen der Strahenbahnen wird «für das Netz der Wies¬
badener Strahenbahnen und der Vororte und für die
städtische Straßenbahn in Frankfurt a . M . wie folgt abge-
ändert:

Im Hinblick auf die derzeit starke Besetzung der Stra-
henbahnwagen wird für die Dauer des Krieges auch -auf
den Plattformen der Straßenbahnwagen das Rauchen
und Mitbringen brennender Weifen , Zigarren und Ziga¬
retten verboten . *

8 2.
Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung werde«

mit Geldstrafen bis zu 60 Mark im Unvermögensfalle mit
verhältnismässiger Haft bestraft.

8 3-
Diese Verordnung tritt «sofort mit ihrer Bekannt¬

machung im Kraft.

Wiesbaden,  den 15. Januar 1918.

Der RegirrungsprSstdeut.



Sammel -Hilfsdienst der Schul¬
jugend.

Mit Anfang Februar wird hier eine Gammel -HilfSdienst einge¬
richtet für Altpapier , Flaschen, Metalle , Conservendosen, Frauenhaar,
Celluloid , Glühbirnensockel, Gummi , Leder, Korke, Stanniol , Silberpapier
und Ztnochen. Es sind dies Gegenstände, welche das Vaterland dringend
benötigt , zum Durchhalten . Alles entbehrliche Material muß jetzt " der
Volkswirtschaft zugeführt werden.

Es sind folgende Sammel -Bezirke vorgesehen:
Bürgerschule I. Altstadt bis Haingasse und Löwengasse, sowie

Dorotheenstraße und Elisabethenstraße.
Gymnasium von Haingasse und Löwengaffe abwärt» biŝ Lud̂ g'-

straße und Thomasstraße.
Lyzeum von Ludwigstrabe und Thoma»straße abwärts.
Bürgerschule II. Ferdinandsanlage und Außerhalb.
Kirdorfer Schulen den Stadtbezirk Kirdorf.

Die Schüler bezw. Schülerinen werden zu Anfang eines jeden
Monat - bei den einzelnen Familien vorsprechen um die Sammelgegen¬
stände in Empfang zu nehmen.

Die Einwohnerschaft wird ersucht, die obenerwähnten Gegenstände
bereit zu halten und der Schuljugend ihre patriotische Hilfsarbeit nach
Möglichkeit zu erleichtern.

Bad Homburg v. d. Höhe, den - 5 . Januar 1918.

Magistrat II.
Feigen.

Kirchliche Anzeigen.
Gottesdienst in der Erlöser-Kirche.

Am Sonntag Septuagesimä den 27 . Januar.
vei»rt«t»r Seiner Majestät des Kaisers.

Vormittags 9 Uhr 30 Min . :
Festgottesdienst : Herr Dekan Holzhausen.
Vormittags 11 Uhr : Festfeier im Kinder-

gotteSdienst : Herr Dekan Holzhausen
Allgemeine Katachese

Nachmittags b Uhr 30 Min.
Herr Pfarrer Wenzel.

Der Gottesdienst findet statt im Kirchensaal 2.
Mittwoch , den SO. Januar , abends 8 Uhr

Kirchl. Gemeinschaft im Kirchensaal Z.
Donnerstag , den 31 . Januar abends 8 Uhr
10 Min . Kriegsbetstunde mit anschließender

Feier des heil . Abendmahl - :

Herr Dekan Holzhausen.

Gottesdienst in der ev. Gedächtniskirche.
Am Sonntag Septuagesimä , den 27 . Januar,

Vormittags 9 Uhr 40 Min.
Herr Pfarrer Wenzel.

Mittwoch, den 30 . Januar , abends 8 Uhr 10
Min . KriegSbetstunde : Herr Dekan Holzhausen

1 trächtiges
Rind

sSementaler Rassej ende Februar kalbend,
zu verkaufe».

Mühlberg v.
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